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RS UVS Niederösterreich 1992/05/07
Senat-ME-91-014

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1992

Rechtssatz

Wenn eine Person zum Leiter eines Betriebes bestellt wurde (zuständig für technische und kaufmännische Belange),

aber eine gesonderte ausdrückliche Bestellung zum strafrechtlich Verantwortlichen mit ihrer ausdrücklichen

Zustimmung im Sinne des §9 VStG nicht erfolgte, so sind im Falle der Nichteinhaltung von Verwaltungsvorschriften jene

Personen, die zur Vertretung der Gesellschaft nach außen berufen sind, strafrechtlich verantwortlich.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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